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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.1985

Norm

MRG §16 Abs1 Z6

Rechtssatz

Ausgangspunkt zur Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegri4s "erhebliche Mittel" im Sinne des § 16 Abs 1 Z 6

MRG ist der Maßstab, der durch den Begri4 der Zusammenlegung von Wohnungen vorangestellt wird, denn an ihm

sind das Ausmaß der anderen bautechnischen Ausgestaltungen und Umgestaltungen sowie die Erheblichkeit der sonst

aufgewendeten Mittel zu messen. Das bedeutet, daß die "anderen" bautechnischen Ausgestaltungen und

Umgestaltungen in ihrem Ausmaß jenen - wenn auch nur ungefähr - gleichen müssen, die gewöhnlich für eine

Zusammenlegung von Wohnungen notwendig sind, und daß die sonst aufgewendeten Mittel nur als erheblich

angesehen werden dürfen, wenn sie - auch hier genügt ein ungefährer Wert - mit den Kosten der aufgezeigten

bautechnischen Maßnahmen vergleichbar sind.
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Vgl auch; Beisatz: Hier: Die Aufwendung von bloß achttausendeinhundertzwanzig Schilling zur Anhebung einer

Wohnung der Ausstattungskategorie D auf eine solche der Ausstattungskategorie C führt mangels Erheblichkeit

der eingesetzten Mittel nicht zum Belohnungstatbestand. (T1)
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